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Antwort
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Elterngeld

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1365 vom 30.06.2011:
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Elterngeldes wird auch zunehmend von 
Vätern wahrgenommen. Durchschnittlich ein Viertel aller Väter beziehen inzwischen 
Elterngeld.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie schätzt die Landesregierung die Inanspruchnahme des Elterngeldes durch 
Väter in Brandenburg ein?

2. Wie verteilt  sich die Inanspruchnahme auf die einzelnen Kreise und kreisfreien 
Städte?

3. Wie verteilt sich die Inanspruchnahme auf einzelne Berufsgruppen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:  Wie schätzt die Landesregierung die Inanspruchnahme des Elterngeldes 
durch Väter in Brandenburg ein?

zu Frage 1: Seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 ist der Anteil der Vä-
ter, die im Land Brandenburg Elterngeld in Anspruch nehmen, ständig gestiegen. Im 
Jahr 2009 waren 21,2 % der Elterngeldbeziehenden Väter, im Jahr 2010 betrug ihr 
Anteil 21,8 %. Er lag damit über dem Bundesdurchschnitt von 18,6 % im Jahr 2009 
bzw. 20,0 % im Jahr 2010. Circa 26 % der brandenburgischen Väter bezogen im 
Jahr 2010 Elterngeld für mehr als zwei Monate. Die Landesregierung begrüßt, dass 
immer mehr Väter durch das Elterngeld die Möglichkeit nutzen, sich Zeit für die Fa-
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milie zu nehmen. Dies fördert ein Familiensystem, in dem Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit für beide Elternteile möglich und lebbar ist. Ein positives väterli-
ches Engagement bei der Versorgung des Kindes in der frühen Kindheit lässt auch 
eine spätere positive Rolle des Vaters als Bindungsperson erwarten.

Frage 2: Wie verteilt sich die Inanspruchnahme auf die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte?

zu Frage 2: Die Verteilung der Inanspruchnahme auf die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte ist für das Jahr 2009 in der Anlage dargestellt  (Quelle: Statistisches 
Bundesamt). Für das Jahr 2010 liegt noch keine nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten aufgeschlüsselte abschließende Übersicht des Statistischen Bundesamtes 
vor.

Frage 3: Wie verteilt sich die Inanspruchnahme auf einzelne Berufsgruppen?

zu Frage 3: Der Landesregierung liegen hierzu keine Angaben vor.



Anlage zu Frage 2

Kreis Jahr 2009
Brandenburg (Havel) 129
Cottbus 198
Frankfurt (Oder) 115
Potsdam 645
Barnim 360
Dahme-Spreewald 337
Elbe-Elster 190
Havelland 265
Märkisch-Oderland 349
Oberhavel 393
Oberspreewald-Lausitz 212
Oder-Spree 356

137
Potsdam-Mittelmark 527
Prignitz 115
Spree-Neiße 184
Teltow-Fläming 294
Uckermark 155
Land Brandenburg 4961

Inanspruchnahme des Elterngeldes durch Väter 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten im 

Land Brandenburg
(Gemeldete beendete Leistungsbezüge im Jahr 

2009, 
Quelle: Statistisches Bundesamt "Statistik 

Elterngeld")
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